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erforderlich, wenn die oberen Gefchoffe der Häufer in den höchf’c gelegenen Stadt-

theilen unter Berückfichtigung des Reibungswiderftandes vom Wafferfpiegel der Ge-

winnungsftelle nicht mehr bedient werden können. Beffer if’t es noch, wenn der

Anfpruch befriedigt wird, dafs am höchf’cen Punkte der Stadt der aus einem

Hydranten gefpeiste Schlauch der Feuerwehr wirkfam die Dächer bef’creichen kannf

Um einen gleichmäfsigen Betrieb eines ftädtifchen Wafferwerkes zu erzielen,

fchaltet man einen, unter Umf’cänden auch mehrere Vorrathsbehälter ein, welche

während der Tagesftunden des fchwachen Wafferverbrauches den geförderten Ueber-

fchufs aufnehmen und denfelben in den Stunden des fiarken Verbrauches abgeben.

Für die meiften Städte genügt ein derartiger Vertheilungs- oder Hochbehälter (Ver-

theilungs- oder Hochrefervoir; vergl. auch das über folche Behälter in Theil III,

Bd. 4, Art. 326, S. 286 Gefagte 75), welcher bald in der Nähe der Waffer-Gewinnungs—

ftelle, bald in der Nähe der Stadt, bald jenfeits letzterer angeordnet wird.

1) Anlagen unter der Strafse.

Die unter den ftädtifchen Strafsen, d. h. im Strafsenkörper verdeckt auszufüh-

renden Anlagen beftehen aus den Brunnen für die Strafsenpurnpen und aus dem

Rohrnetz mit feinen Einzelheiten für die allgemeine Verforgung.

Die Brunnen in der öffentlichen Strafse einer dichten fiädtifchen Bevölkerung

haben fiets den Verdacht gegen (ich, dafs ihr Waffer durch menfchliche Abgänge

oder fonf’cige faulende Flüff1gkeiten verdorben wird. Bei der Neuanlage fiädtifcher

Pumpbrunnen wird man defshalb enge Strafsen vermeiden, vielmehr die Brunnen

auf öffentlichen Plätzen oder in ftädtifchen Pflanzungen abzuteufen fuchen, möglichft

fern von allen Quellen der Verunreinigung. Ueber Anlage und Conflruction der

Brunnen ift in dem fchon mehrfach genannten Bande diefes »Handbuches« (Art. 322,

S. 281 76) das Erforderliche zu finden.

Das an das Fallrohr des Hochbehälters lich anfchliefsende Stadt-Rohrnetz,

welches meift nach dem Kreislauf-Syf‘cem (zum mindef’cen im Inneren der Stadt) an—

geordnet wird, hat den Ringf’trang, die Radial- und Nebenftränge zu feinen Haupt-

beftandtheilen. Zu den Einzelheiten des Rohrnetzes gehören die an den Knoten-

punkten der Rohraxen anzulegenden Theilkaf’cen, die Abzweige, die Abfperr-

fchieber und die Hydranten.
_

Hydranten (fiehe hierüber Theil III, Band 4 diefes >>Handbuches«, 2. Aufl.,

Art. 424, S. 430) zur Entnahme von Feuerlöfchwaffer, zum Rinnfteinfpülen, Strafsen-

fprengen etc. werden in Entfernungen von 50 bis 100m angebracht, aufserdem an

allen Rohrenden und an folchen Punkten, wo das Ausfpiileny der Rohrleitung

felbft zeitweilig erforderlich ift, oder wo Spüleinläffe der Entwäfferungs—Canäle an-

gebracht find. Hydranten mit feften Standrohren find in verkehrsreichen Strafsen

hinderlich. In grofsen Städten pflegt man daher die Hydranten (Unterfiur-Hydranten)

fowohl, als auch die Schieber in der Strafsenfläche durch gufseiferne Kaften (Kappen)

abzudecken, deren Lage durch Schilder an Häufern, Laternenpfof’cen u. dergl. be-

zeichnet wird.

Ueber die verfchiedenen gebräuchlichen Rohrmaterialien, über die Haus-

anfchlüffe, die Hauswafferleitungen und die damit im Zufammenhange f’cehenden

 

75) 2. Aufl.: Art. 4x3, S. 402.

76) 2. Aufl.: Art. 400 bis 404, S. 390 bis 303.
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Einzelheiten if’t in dem eben gedachten Bande diefes >>Handbuches« das Nöthige
zu finden.

Für Städteanlagen und Stadterweiterungen ii’c das Verlegen der Wafferleitungs—
rohre im Strafsenkörper befonders wichtig. Die Frage, an welcher Stelle im
—Strafsehkörper der Breite nach das Wafferrohr zu legen ift‚ läfft fich allgemein
nicht beantworten, da eine flädtifche Strafse aufser der Wafferleitung manche andere
unterirdifche Leitungen (Gasrohr, Telephon— und Telegraphen—Kabel, Lichtkabel,
Entwäfferungs—Canal, Kraftleitung‚ Fäcalrohr u. f. W.) aufzunehmen hat. In eng-
lifchen Städten hat man für fehr verkehrsreiche Strafsen vielfach einen befonderen
Suöway als Tunnel im Strafsendamm hergeitellt, in welchem alle unterirdifchen
Leitungen Platz finden.

London befitzt ungefähr 10 km folcher unterirdifcher Gänge. Ein Beifpiel iii; der Untergrundweg
der Ska/tesöury-Avenue; derfelbe hat 3,eom Sohlenbreite und. ii°c im Scheitel des Tonnengewölbes 2‚oam
hoch; unter der Sohle des Ganges, welcher 7 Gas— und Wafferrohre und mehrere elektrifche Kabel enthält,
liegt in defl'en Mitte das eiförmig gemauerte Strafsenfiel. Einfleigeöffnungen von 1,41 X 2,34m Gröfse
find in den Bürgerf’teig—Infeln auf der Strafsenmitte angebracht; fie dienen, da fie mit Gitterroften zug6- ‘
deckt find, zugleich zur Lüftung. Ein begehbarer Stich—Canal führt zur Frontmauer eines jeden Haufes,
fo dafs Strafsenaufbrüche gänzlich verhütet find. '

  

 

   
   
   

  
       

    

  

Fig. 529.
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Ein anderes Beifpiel zeigt Fig. 529, den Querfchnitt der erhöhten Hdéorn—Strafse zu London dar-
ftellend. Telegraphen—‚ Gas-, Waffen und Sielleitungen find hier in einem »Unterwege« an jeder Strafsen—

 

77) Nach: W. Haywaad.



 

319

 

feite untergebracht; fowohl der Strafsendamm, als die feitlich verbleibenden Bürgerfteigf’treifen Reben

nach englifcher Sitte mit den Hauskellern in Verbindung, fo dafs die Rohrleitungen nicht blofs leicht zu—

gänglich7 fondern auch die Anfchlüffe leicht herzuftellen find 73).

Nöthigt die Entwickelung der Städte aufserdem noch zur Herrichtung eines

oberen oder unteren >>zweiten Verkehrs—Stockwerkes« (wie Werner Siemens fagt79),

fo wird die Anlage von »Unterwegen«, welche einestheils für die Lagerung der

verfchiedenen Leitungen und anderentheils zur Aufnahme elektrifcher und anderer

Stadtbahnen geeignet find, vorausfichtlich in Bälde fich mehr verbreiten. In den meiften

Strafsen aber wird man fich auch in Zukunft bis auf Weiteres damit begnügen, die

Leitungen in die Strafsenerde zu betten, wobei es leicht if’c, fie alle in den er-

wünfchten, verfchiedenen Tiefen anzuordnen, nämlich Kabel und Gasrohre mit

1,0 m, Wafferrohre (in Rückficht auf die erforderliche Froftficherheit) mit 1,5 bis 2,0 m,

Canäle mit 3,0 bis 4,0m Deckung.

Eine oft befolgte Regel if‘c die, dafs man den Entwäfferungs—Canal in die Mitte,

das Wafferrohr auf die rechte und das Gasrohr auf die linke Seite legt; die Ent-

wäfferungsanfchlüffe von den Häufern zum Canal müffen alsdann allerdings unter

den Gas- und Wafferrohren hindurch geführt werden (Fig. 530), und die Gas- und

Wafferanfchlüffe kreuzen die ganze Strafsenbreite. Eine andere, bei einigermafsen

Raum gewährenden Bürgerfteigen empfehlenswerthe Anordnung iit die in Fig. 5 31

dargeftellte, wornach unter jedem Bürgerfteig ein Gas- und ein Wafferrohr liegt.

Schon bei Strafsen von 15 m Breite find folche Doppelleitungen wegen der Erfparnifs

an Anfchlufsleitungen und wegen der Vermeidung von Strafsendamm—Aufbrüchen

von Vortheil.

 

 

Fig. 530. \ »\ Fig. 531.
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Fig. 533.

1/500 11. Gr.  
Für fehr breite Strafsen und Promenaden kommt oft die Anordnung in

Fig. 533 zur Anwendung; noch zweckmäfsiger ift die Anordnung in Fig. 534 in

folchen Fällen, wo nach den örtlichen Verhältniffen der geringe Abftancl zwifchen

 

73) Siehe auch: LEONHARDT, O. Die Anordnung von Gas-, Waffen und elektrii'chen Leitungen in den Bürgerfteigen

der Grofsftädte. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1893, S. 4.

79) Vergl. auch: ROSENBUSCH‚ H. Zukunftsitrafsen der Grol'sftädte. München 1890. 
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Entwäfferungs-Canal und Häufer-Fundament keine Bedenken erregt und wo auch
der Verderb der Bäume durch die Nähe der Gasleitung nicht zu befürchten ilt,
weil jede Unterfahrung einer Hauptleitung durch die Hausanfchlüffe der Canalifation
fortfällt. Wird auf eine Baumreihe an der Kante des Bürgerf’ceiges verzichtet,
fo iPt die in Fig. 532 gezeichnete Anordnung ganz unbedenklich.

Auf die Wahl der Baulinie für die verfchiedenen Leitungen if’c fchliefslich die
Art der Aufeinanderfolge der verfchiedenen Rohrlegungen von Einflufs. »Das Siel
zuerf’c‚ das Waffer drauf, das Gas zuletzt — fo hat es die Vernunft gefetzt; das
Gas vorab, das Waffer dann, der Sielbau hinterher —— fo macht's gewöhnlich forgen-
fchwer der Ingenieur!« Meißens allerdings ohne eigene Schuld. Denn die Gefchichte
des modernen Städtebaues hat uns fait überall die Gasbeleuchtung‚ Wafferverforgung
und Canalifation in diefer die Bauausführung erfchwerenden Reihenfolge gebracht; die
letztere auf neue Stadttheile zu übertragen, if’c in fait allen Fällen Thorheit. Ift man
durch die Umf’tände genöthigt, die tieferen Leitungen nach den weniger tiefen zu
verlegen, fo wird man, um Betriebsltörungen und Rohrbrüche zu vermeiden, den \
Abfland möglichfi grofs wählen und die Unterfahrungen möglichf‘t unter rechtem
Winkel vornehmen. Läfft die gefährliche Annäherung der Leitungen oder die Unter-
fahrung im fpitzen Winkel lich nicht umgehen, fo find l’tets aufmerkfame Vorf1chts-
mafsregeln und oft kof‘cfpielige Sicherungen des oberen Rohrnetzes nothwendig.

Fig. 535. Fig. 536. Fig. 537.
Boulevard 1Vey. Boulevard Seßa/Zapol. Rue de Puebla.

 

Verlegen von Gas- und Wafferleitungen in den Entwäfferungs—Canälen zu Paris. — 1/200 n. Gr.

In Paris, wo man den Entwäfferungs-Canälen einen begehbaren, oft fehr geräumigen Querfchnitt
zu geben pflegt, ilt es gebräuchlich, diefe grofsen Hohlräume nach Art der Londoner Suéwayr zugleich
zur Unterbringung von VVaffer- und Gasrohren, von Kraftleitungen und Kabeln aller Art zu benutzen
(Fig. 535 bis 537). Auch in Deutf'chland7 wo diefe Verlegungsart unferes Wiffens bislang nicht ange—
wendet worden ill, wird diefelbe zuweilen mit Vortheil nachgeahmt werden können.

2) Anlagen über der Strafse.

Bei der Wafferverforgung aus einzelnen Strafsenbrunnen beitehen die Anlagen
über der Strafse aus der Brunnenabdeckung und aus der Pumpe mit Pumpenpfof’ten,
Pumpengeftell oder Pumpengehäufe. Ziehbrunnen in Städten find heute Seltenheiten;
diefelben find uns meilt aus früherer Zeit erhalten worden. Wie fehr aber folche
Ziehbrunnen zur künfilerifchen Behandlung fich eignen, zeigen viele noch befiehende
Anlagen diefer Art aus dem Mittelalter und der Renaiffance-Zeit.

 


